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Staatsrecht als soziale Tätigkeit

Frieder GÃ¼nthers Arbeit handelt nach den eigenen
Worten des Autors davon, daÃ “Wissenschaft nur als ei-
ne soziale TÃ¤tigkeit zu verstehen ist” (S. 327). ImMittel-
punkt der historischen Abhandlung, die groÃe Aufmerk-
samkeit auf sich zu ziehen vermochte und im deutsch-
sprachigen Raum eine durchwegs positive Rezeption er-
fahren hat, steht die kritische Darstellung der bundes-
deutschen Staatsrechtslehre der NachkriegsÃ¤ra bis in
die 1970er Jahre.[1] GÃ¼nthers Arbeit kann dahinge-
hend in der Tat als eine Pionierleistung angesehen wer-
den, zumal eine Wissenschaftsgeschichte des bundes-
deutschen Staatsrechts bislang ausstÃ¤ndig war.

Die forschungsleitende Fragestellung des Werkes ist
im konkreten die, welche VerÃ¤nderung das Staatsvers-
tÃ¤ndnis der bundesdeutschen Staatsrechtslehre imZeit-
raum von 1949 bis 1970 erfahren hat. Hierbei wird von
GÃ¼nther “StaatsverstÃ¤ndnis” als das “staats- und zu-
gleich verfassungstheoretische VorverstÃ¤ndnis” zusam-
mengefaÃt, “das der Normkonkretisierung im juristi-
schen Interpretationsverfahren jeweils zugrunde liegt
und das dann in konkreten verfassungs- und verwal-
tungsrechtlichen Argumentationsfiguren zum Ausdruck

kommt” (S. 10). Die Gliederung der Arbeit folgt einer kla-
ren chronologischen Gliederung, wobei die drei–in ih-
rem Umfange unausgeglichenen–Hauptkapitel zugleich
GÃ¼nthers zentrale Thesen zum Ausdruck bringen: So
behandelt das erste Hauptkapitel die 1950er Jahre, in de-
nen der RÃ¼ckgriff auf Weimarer Wissenschaftstraditio-
nen erkannt wird. Die erste HÃ¤lfte der 1960er Jahre,
die im zweiten Kapitel thematisiert wird, markiert so-
dann in den Augen des Autors eine entscheidende Um-
bruchphase im staatsrechtlichen Denken, ehe sich dieses
“neue Denken” in der zweiten HÃ¤lfte der 1960er Jahre–
abgehandelt im dritten Hauptkapitel–endgÃ¼ltig durch-
zusetzen vermochte. Innerhalb der jeweiligen Hauptka-
pitel wird das Geschehen vom Autor nach thematischen
Gesichtspunkten zusammengefaÃt, im konkreten hin-
sichtlich institutioneller Prozesse in der Staatsrechtsleh-
re, der fÃ¼hrenden “Denkkollektive” samt ihren inhalt-
lichen und persÃ¶nlichen Konflikten und der Grundten-
denzen der allgemeinen Wissenschaftsentwicklung. Vor-
ausgeschickt wird diesen drei zentralen Kapiteln ein Ab-
riÃ der Vorgeschichte des eigentlichen Untersuchungs-
zeitraums (“Staatsrechtslehre und Staat vor 1945”), ihnen
nach folgt ein knapper Ausblick, betitelt “Staatsrechts-
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lehre ohne Staat” (S. 321-326).

Wie GÃ¼nther in Ã¼berzeugender Weise herauszu-
arbeiten versteht, waren im Rahmen des neuen, durch
das Grundgesetz von 1949 markierten Verfassungskon-
senses zunÃ¤chst Ã¼berkommene etatistische Traditio-
nen wiederbelebt worden. Anders als etwa die Staats-
rechtslehrer aus dem Umkreis von Carl Schmitt hatten
jedoch die SchÃ¼ler von Rudolf Smend schon bald be-
gonnen, das traditionelle Denken vom Staat her durch
eine entschieden pluralistische Grundhaltung zu erset-
zen. Dem Dezisionismusansatz Schmitt’scher PrÃ¤gung
in seinem national-konservativen Impetus setzte die
Smend-Schule eine auf Harmonie und Konsens ausge-
richteten Integrationslehre entgegen, die sich klar an
westlichen Vorbildern orientierte. Am Ende der damit
angestoÃenen Entwicklung–namentlich ab Anfang der
1970er Jahre–stand eine Staatsrechtslehre, die auf den
Begriff des Staates kaummehr zurÃ¼ckgriff und zugleich
versuchte, auf den politischen ProzeÃ direkten EinfluÃ
auszuÃ¼ben. Vor dem Hintergrund dieser klar zuveror-
tenden ZÃ¤suren lÃ¤Ãt sich auch der vom Autor explizit
in den Blick genommene Zeitrahmen 1949 bis 1970 hin-
reichend motivieren.

Zu den besonderen StÃ¤rken von GÃ¼nthers Ar-
beit, die mit gutem Recht als “material- und gedankenrei-
che Untersuchung” charakterisiert werden kann, zÃ¤hlt
die gleichermaÃen prÃ¤zise wie tiefschÃ¼rfende Rekon-
struktion einer gesamten Wissenschaftsdisziplin Ã¼ber
ein Vierteljahrhundert hinweg.[2] Hierbei werden erhel-
lende und in dieser Form bislang unbekannte Einblicke in
den internen Betrieb der bundesdeutschen Staatsrechts-
lehre gewÃ¤hrt, was insbesondere durch die breite und
in gewisser Weise auch unkonventionelle Quellenbasis
bedingt wird. So beschrÃ¤nkt sich der Autor keines-
wegs darauf, ausschlieÃlich zentrale Publikationen der
einzelnen Wissenschaftler und Tagungsprotokolle aus-
zuwerten, sondern bezieht ferner in umfassender Wei-
se unverÃ¶ffentlichte NachlÃ¤sse der zentralen Akteu-
re mit ein, die Ã¼berdies durch Zeitzeugenbefragungen
ergÃ¤nzt werden. Dergestalt entsteht ein Ã¤uÃerst le-
bendiges und “persÃ¶nliches” Bild des Faches und insbe-
sondere seiner Mitglieder, weit Ã¼ber die rein fachliche
Dimension hinaus.

Angesichts all dieser hervorhebenswerten StÃ¤rken
von GÃ¼nthers bemÃ¼hter Abhandlung erscheinen
die vereinzelt zu erkennenden Schwachstellen nur von
nachrangiger Bedeutung. Sie seien gleichwohl aber er-
wÃ¤hnt. Zu ihnen lÃ¤Ãt sich zum einen die erstaun-
lich unkritische Verwendung der zentralen, das gesamte

Werk durchziehenden Begriffe “Verwestlichung” respek-
tive “Westernisierung” nennen: Nicht nur, daÃ damit–
zumindest implizit–die fragwÃ¼rdige These von einem
deutschen “Sonderweg” bis weit in das 20. Jahrhunderts
hinein untermauert wird, auch bleibt weithin unklar, ob
es sich dahingehend eher um Begriffe normativen oder
empirischen Gehalts handelt.

Kritisch zu hinterfragen ist zum anderen die mit
groÃem Aufwand betriebene Konstruktion zweier ent-
gegengesetzter “Denkkollektive” in der bundesdeutschen
Staatsrechtslehre nach 1945 in Gestalt der “Schmitt-”
und “Smend-Schule”: Angesichts deren durchwegs ge-
ringer Anzahl an Mitgliedern, die zudem, wie der Au-
tor selbst immer wieder einrÃ¤umt, oft nicht eindeu-
tig dem einen oder anderen Kollektiv zuzuordnen sind,
scheint der konkrete Wert dieses “Kategoriendenkens”
zumindest relativiert. In diesem Zusammenhang erweist
sich nicht zuletzt der fÃ¼r die vorliegende Arbeit ab-
gesteckte “Theoretische Rahmen”, der maÃgeblich auf
der Wissenschaftstheorie von Ludwik Fleck und der
Annahme einer Koppelung von “Wissensproduktion”
und “Denkkollektiv” aufbaut, wenn nicht als unzurei-
chend, so doch als ergÃ¤nzungswÃ¼rdig. BemÃ¤ngeln
lÃ¤Ãt sich schlieÃlich der teils repetitive Charakter von
GÃ¼nthers Argumentation, was das LesevergnÃ¼gen
mindert.[3] Wenngleich sich gewiÃ manche Wiederauf-
nahme von bereits Gesagtem mit der Notwendigkeit zur
Betonung von ZusammenhÃ¤ngen usw. rechtfertigen
lÃ¤Ãt, so Ã¼bersteigen die Wiederholungen doch das
vernÃ¼nftige MaÃ und sieht man sich wÃ¤hrend des Le-
sens, gerade in der zweiten HÃ¤lfte des Werkes, immer
wieder DÃ©jÃ -vu-Erlebnissen gegenÃ¼ber.

Nichtsdestoweniger aber ist der Arbeit von Frie-
der GÃ¼nther ihre QualitÃ¤t als solche in keiner
Weise abzusprechen: Sie Ã¼berzeugt in inhaltlicher
wie stilistischer Hinsicht, ist eingÃ¤ngig geschrieben
und reprÃ¤sentiert ohne Zweifel einen grundlegenden
(Innovations-)Beitrag in der jÃ¼ngeren deutschen Wis-
senschaftsgeschichte im allgemeinen und Staatsrechts-
geschichte im besonderen. Von daher kann dem Werk
nur gewÃ¼nscht werden, als Inspiration fÃ¼r weiter-
fÃ¼hrende Studien wahrgenommen zu werden.
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